
Planungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)
In der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

1 Allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen
Im Rahmen der nachfolgenden Ziffern und der Planzeichnung sind nur solche Vorhaben 
zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenlräger im Durchführungsvertrag unter 
Bezug auf den zugehörigen Vorhaben- und Erschließungsplan verpflichtet hat (§ 12 Abs. 
3a BauGB).

2 Arider baulichen Nutzung ($ 9 (1) Nr. 1 BauGB)
Allgemein zulässige Nutzungen:

Ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb IDr Nahrungs- und Genussmittel 
(Lebensmittel- und Getränkemarkt, einschließlich Backshop und mit weiteren 
verbrauchermarkttypischen Sortimenten mit einer maximalen Verkaufsfläche von 
insgesamt 1.650 m1.
Betriebsbezogene Nebenanlagen wie z. B. Technische Anlagen, Lagerflächen, 
Büros, Stellplätze mit zugehörigen Fahrgassen, Fahrradabstellanlagen und 
Einkaufswagenboxen.

3 Maß der baulichen Nutzung {{ 9 (1) Nr. 1 BauGB)
Die Wandhöhe WH wird im zeichnerischen Teil als absolute Höhen über 
Normalhöhennull (m über NHN) festgesetzt.
Die Wandhöhe WH gilt nur RJr Flachdächer und bemisst sich am oberen Wandabschluss 
bzw. der Oberkante Rachdachattika.

Die im zeichnerischen Teil als Höchstmaß festgesetzte Wandhöhe (WH) darf mit 
gebäudetechnischen Aufbauten (z. B. Klimageräte. Lüftung, etc.) und Anlagen zur 
Gewinnung regenerativer Energien (Solarkollektoren. Fotovoltaik) um bis 1,0 m 
überschritten werden. Zur Gebäudeaußenkante ist mit den Aufbauten und Anlagen ein 
Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten.

4 Bauweise und Uberbaubare GrundstUcksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)
4.1 Abweichende Bauweise: Das Gebäude darf mit einseitiger Grenzbebauung errichtet 

werden, die Länge des Gebäudes darf 50 m überschreiten.

4.2 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen 
bestimmt. Durch die Grundflächen der in §19 (4) BauNVO Satz 1 und 2 bezeichneten 
Anlagen darf die zulässige Grundfläche bis zu einer GRZ von 0,91 überschritten werden.

4.3 Nebenanlagen sind nur in dem im Vorhaben- und Erschließungsplan VEP dargestellten 
Umfang zulässig.

5 Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 (1) Nrn. 4 und 11 BauGB)
Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen (z.B. Einkaufswagenboxen) sind nur auf den 
im Planteil gekennzeichneten Flächen in dem im Vorhaben- und Erschließungsplan VEP 
dargestellten Umfang zulässig.

6 Verkehrsflächen (§ ) (1) Nr. 11 BauGB)
6.1 Die Verkehrsflächen sind im zeichnerischen Teil festgesetzt.

6.2 Entlang der Südlichen Ringstraße ist ein Zufahrtsverbot festgesetzt.

7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

7.1 Die Rodung von Geböten ist auf die vegetationsfreie Zeit von 01. Oktober bis zum
01. März eines Jahres beschränkt Ausnahmen sind in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde zulässig, wenn durch einen Fachgutachter nachgewiesen wird, dass 
keine Störungs- oder Tötungstatbestände vorliegen.

7.2 Der Schotterkörper der aufgelassenen Bahnlinie ist während der Bauphase auf der 
gesamten Länge des Baufelds durch einen Bauzaun vor Beeinträchtigungen zu 
schoten. Zusätzlich ist an der Außenseite des Bauzauns ein nicht überkletterbarer 
Amphibienschutzzaun mit Überhang zu befestigen, damit keine Reptilien in das Baufeld 
einwandern können.

7.3 Für die Bestückung der Außenbeleuchtung sind LED-Leuchten (Farbtemperatur 
<3000'K) mit vorwiegend nach unten gerichtetem Lichtkegel und insektendicht 
schließendem Lampengehäuse mit einer Oberflächentemperatur von maximal 60 'C zu 
verwenden.

7.4 PKW-Stellplätze und Gehwege sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. 
Verbundsteine mit Sickerfugen oder Rasengittersteine) und einem geeigneten Unterbau 
auszuführen, soweit keine Gefahr des Eintrags von wassergefährdenden Stoffen besteht 
und soweit technisch und/oder rechtlich nichts anderes geboten ist.

7.5 Die geplante Grundstücksentwässerungsanlage ist, soweit möglich, an die bereits 
vorhandenen Entwässerungssysteme bzw. Hausanschlüsse anzuschließen.

7.6 Neu zu verlegende Entwässerungsleitungen sind so auszuführen, dass Schmutzwasser 
und Niederschlagswasser bis zur Übergabestelle an den Bestand getrennt abgeleitet 
werden.

7.7 Fäkalhaltige Abwässer sind direkt in den Schmutzwasserkanal abzuführen.

7.8 Fetthaltiges Abwasser aus dem Lebensmittelmarkt ist Ober einen Abscheider vor der 
Einleitung in den Kanal vorzureinigen.

8 Maßnahmen zu Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

8.1 Die Fahrflächen des Pkw-Parkplatzes müssen asphaltiert oder gleichwertig belegt sein.

8.2 Die Überdachung der Andockstation ist mind. 3 Meter Ober die Vorderkante der 
Andockstation nach Südosten zu führen. Die Fassade und das Dach der Andockstation 
mit einem Schalldämm-Maß von R'w= 25 dB herzustellen.

^ Bäumen, Sträuct ionstlgen Bepflanzum
Rächen zum Anpflam
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Qualitäts- und Größenmerkmale:
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Hochstämme, mindestens dreimal verpflanzt.
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Sträucher
mindestens zweimal verpflanzt, 
mindestens 60- 100 cm hoch

Örtliche Bauvorschriften

Rechtsgrundlage:
Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 198)

1.2 Für Nebenanlagen gelten keine Regelungen zur Dachform.

1.3 Die Dachflächen des Marktes sind als begrünte Rachen auszubilden und die etwa 10 cm 
mächtige Substratauflage ist mit heimischen Gräsern. Wildkräutern und / oder 
bodendeckenden Gewächsen zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten.

2 Werbeanlagen (§ 91 (1) Nr. 1 HBO)
2.1 Die Summe der an einer Fassade angebrachten Werbeanlagen darf max. 10 % der 

Fassadenfläche der jeweiligen Gebäudeseite betragen.
Anlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht (auch Filmwände) sowie 
Booster (Lichtwerbung am Himmel) sind unzulässig.
Werbeanlagen am Gebäude dürfen nicht Ober den oberen Wandabschluss bzw. die 
Oberkante der Attika des Hauptgebäudes hinausragen.

Zulässig sind:
Firmenlogos und Werbetafeln an den Gebaudeaullenwanden 
Gemalerter Schriftzug auf der Fassade.

2.2 Im Einfahrtsbereich ist eine freistehende vertikale Werbeanlage (Stele) mit einer Höhe 
von bis zu 3,25 m Ober Oberkante natürlichem Gelände mit einer Ansichtsfläche von 
max. 2,50 zulässig.

3 Zahl nachzuweisender Stellplätze (§ 91 (1) Nr. 4 HBO)
3.1 Stellplätze Rk Kraftfahrzeuge und Fahrräder sind in dem im Vorhaben- und 

Erschließungsplan dargestellten Umfang herzustellen.
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4.2 Der Fußweg nördlich des Baufensters ist mit Rasengitterstei

Hinweise zum Bebauungsplan

1 Belange des Denkmalschutzes
Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben. Metallteile. Knochen) und

(z^^Mauern. Grab«, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden. Ist «'»
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HUR FÜR DIE ANLAGE VOH STELLPLÄTZEN. FAHRRADSTELLPUTZEN. BNKAUFSWAGEHBOXEN 
UND ZUGEHÖRIGEN VERhEHRSFLÄCHEN ZULÄSSIGER BEREICH 
ABGRENZUNG UNTERSCHIEDUCHER FESTSETZUNGEN 
(WANDHÖHEN)

DARSTatUNG STELLPLÄTZE NACHRICHTLICH

Verfahrensvermerke

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt ir Verfahren nach § 13a BauGB 

vurde durch dieDer Aufstellungsbeschluss gern. § 2 (1) BauGB 
Stadtverordnetenversammlung gefasst 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gern. § 2 (2) BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht

2 Stadtverordneten-

ir Behörden gern. § 4 (2) BauGB

Der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gern. §3(1) BauGB wurde
durch die Stadtverordnetenversammlung gefasst
Die ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung erfolgte

Die öffentliche Auslegung gern. § 3 (2) BauGB erfolgte

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestatigL dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu e 
Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass di 
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind

Kelsterbach, den_.__._

Rechtskraftvermerk:
Der Bebauungsplan Ist durch ortsübliche Bekanntmachung gern, j 10 (3) BauGB in Kraft 
getreten am:

STADT KELSTERBACH
Vorentwurf Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

"EDEKA Am Südpark 1"
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